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Der schweizerische Republikaner
hcrau

von Escher
Mitglieder« der geftzgcbenden

Band M. I.XXXIX.

Gesezqebllnq.
Grosser Rath, iz. Juni.

(Fortsetzung.)
(Beschluss von Eschers Bericht über die Commissionen.)

Was hat die Gesezgebung Helvetiens
zu leisten? Jede Gesezgebung soll, nach dem rein-
sie» rechtlichen Begriff, den bis jezt die Philosophie,
von dem Wesen eines Staats gegeben hör, — die
Gesezgebung soll die Mittel bestimmen. durch die der
Endzwek eines Staats bewirkt werden soll. — Also ist

wohl die erste Frage: was ist Endzwek des Staats?
— wir beantworten diese grosse Frage nngescheut,
mit dem einzigen Wert: Sicherheit.

Hier wäre vielleicht der Anlaß, das sogenante
Glukseligkeitssystem zu bekämpfen, und zu beweisen,
daß, da der Begriff Glükseligkeit nur relatif ist, er
nicht zum Endzwek einer grossen Gesellschaft von
Menschen gemacht werden kann: es were vielleicht
der Ort zu beweisen, daß, da der Glâkftligkeitsbe-
griff so unbestimmt und so veränderlich ist, daß er
selbst bei einem einzigen Menschen, geschweige dann
bei ganzen Völkern, täglich abwechselt, die '.R-förde-

rung desselben Willkühr wäre, und also jede Desvo-
tie sich dieses Vorwandcs bemächtigen könnre, um
auch den ungerechtesten Unternehmungen e ncn An-
strich dcS Rechtes zu geben.- aber, wenn n:r einer.
Blik auch nur auf dieses eingeschränktere Fcft der
Sicherheitsbewirkung, welches wir vrr uns baben.,
werfen, wem von nus kann noch in Sinn kommen,
dieses Feld selbst über die Grenzen de: Möglichkeit
hinausdchne», und nach einem bloßen Schattenbiide
haschen zu wollen?

Also Sicherheit aller Rechte aller Büru-r, dieß
sollen wir bewirken, wenn wir unsre thun
wollen! — Kaum kann in einem neuen Swats die-
ses Geschäft schwieriger seyw, als in Helve ien, <->

diesem Lande, welches aus mehr ais 4" >i,,->o, a

Staaten alte Uebungen und Rêchtsbegrift: hinüber
nahm, und wo also kei der Bestimmung oer a-lg
me-nen Sichcrhe.tsmaßregeln, immer ant reu:!!:, !-'

Einstellung aller Gebrauche eben so sorgfUtig Achi

ltgebe«

und Ustevi
äthe der helvetischen Republik.

Bern, den6. Juli 1799. (-z.Messidor VII.)

getragen werden muß, als auf zwekmäßige Organi-
sation der neuen Sicherheitsmittel selbst. Aus die-
sen: folgt also ganz unverkennbar, daß die helvetische
Gesezgebung bei allen ihren Arbeiten immer den dop-
pelten Gesichtspunkt vor Augen haben muß, die allen
Gesetze und Gebrauche rechttich aufzuheben, und neue,
allgemein zwekmäßige an ihren Plaz zu stellen.

Wir erlauben uns nicht, Euch, BB. Gesezgeber,
eine nähere Entwiklung der verschiedenen Abtheilung
gen, und ttntèrabtheilunge» der Sicherung der Rechte
aller Staatsbürger vorzulegen, welche Zwek der Ge-
sezgebung seyn sollen — eine solche Entwiklung ist
das Werk eines Lehrbuches und ein solches vorzu-
legen, haben wir weder Pflicht noch Auftrag; bage--
ge« werden wir das, was bis jezt von der helveti-
schen Gesezgebung geleistet wurde, und das, was
folglich noch zu leisten übrig bleibt, Euch in einer
solchen Ordnung vor Augen legen, daß Ihr auch
daraus schon das System, nach welchem wir die
uns aufgetragene Arbeit behandelt haben, aus der
Uebersicht des Ganzen betrachten und beurtheilen könnt.

Die erste Art von Sicherheit, die der Bürger in
der Gtaatsgesellschaft zu fodern das Recht hat, ist
die, im Genuß aller seiner persönlichen und dinglichen
Rechte ruhig im Staat leben zu können, und also
vor jedem Anspruch auf das Seinige gesichert zu wer-
den. Um diesem Recht eines jeden Bürgers zwekmàs-
,ig zu entsprechen, muß die Gesezgebung in bestimm-
ceu Gesetzen alle mögliche, persönliche und dingliche
Rechte, die ein Bürger haben kann, und die ?e-

in zungen ihres Besitzes und ihres Erwerbs so scharf
bezeichnen, daß jedermann durch die Anwendung die-
ser Aeö-tsbestiinmlinge« in seinem Rechtsbcsiz gesichert
werden könne. Diese Art von Sicherheitsleistung ist
in der 'kwil-Gesttgebung begriffen, und theilt sich in
i ie C'v.i-Gefttze selbst, den Civilrechtsgang, und in
dce Anordnung der Civilrichrer.

?cu diesem weitläufigen und wichtigsten- Feld,
welches Ge heweflsche Gesezgebung zu bea.beiten bar,
findet Erre Commission in den bisherigen A betten
iwcy wtNttc Zusammenhangendes und Berr edigeudes
geleistet. Noch hat jede ^ehevorige politische Abchei-



s«!N Hì'lens ihre eigene Gesetze und Gebräuche;
roch wi d n dieser Ecke der einen Republik das für
rechtliches Eigenthum erklärt, was dort nnrechtmas?
siger Bcsiz ist: noch ist in dem grosser:, Theil Hel-
retiens die ganze Hälfte der Staatsmitgliedcr, nem-
ich das weibliche Geschlecht, in ihren meisten bür-
gcrlichen und selbst Menschenrechten gekrankt; noch
bet die grôste Willkühr von Seite der richterlichen
G.walt statt; noch ist überhaupt dieses grosse Feld
bis jezt xröstentheils von uns ungebaut gelassen worden.

In Rüksicht der Abfassung eines Entwurfs eines
Gesezbuches, habt Ihr zwar schon lange cine Com-
mission „iedergesezt, deren Präsident Carrard ist,
v'.d welche aus 13 meistentheils rechtsgelehrten M.t-
gliedern besteht; aber noch sind uns von ihr keine
Grundideen vorgelegt worden, und noch wissen wir
nicht, daß sie die verschied!,en Zweige unter sich zur
sorgfaltigen Bearbeitung ausgetheilt habe. Da nun
dieser Gegenstand einer der dringendsten und wich--
tigsten in einem neu organisirte» Staate ist, so foderr
diese Eure Commission auf, mit demjenigen Muth
ihre Arbeit zu unternehmen, der der Grösse derselben
angemessen und würdig ist; und da 'die Arbeit zu
ausgedehnt ist, um ihrer baldigen Beendigung schon
entgegen sehen zu dürfen, so begehrt von dieser Com--
Mission wenigstens alle Monate Bericht über den

Fortgang ihrer Geschäfte, denn noch habt Ihr nicht
genug gethan, VB. Repräsentanten, wann Ihr schon
die Arbeit, die Ihr alle zu leisten schuldig seyd, auf
die Schulter einiger weniger Mitglieder geworfen habt,
Ihr müßt Euch von diesen Rechenschaft geben lassen,
gleichwie Ihr Eurem Beauftrager, dem Volk Re--
chenschaft zu gebe» schuldig seyd!

Die zweite Abtheilung der bürgerlichen Gesezge-
bnng, nemüch der Rechtsgang, ist einer Commission
übergeben, von der Ihr durch ihren Präsident Se-
cretan schon einige Abtheilungen zu Gesichte beka--

met, welche znm Theil schon Gesetzeskraft haben.
Vielleicht ist mehr die hangsamkelc, mit der die Ver-
sammlnng diese verschiednen Gutachten behandelt, als
die Commission selbst Schuld, daß diese Abtheilung
noch nicht besser vorgerükt, und noch nicht vollstan-
dig bearbeitet ist: laßt uns also diesen Gegenstand
mit demjenigen Eifer bearbeiten, den seii e Wichtig-
keit verdient.

In Rüksicht der dritten Abtheilung der bnrger-
lichen Gesezgebung, nemlich der Organisation der Ci-
vilrichterstellen selbst, ist bis jezt am meisten geleistet
worden: wir haben die wohlthätige Prozesse verhü-
tende Einrichtung der Friedensrichter »ach langer Ar?
beil endlich entworfen, und hoffentlich bald, wird die?
selbe in Anwendung gebracht werden kennen. In
Rutsicht der ersten Richter, sind durch de Distrikrs?
Elnthcilui'.gen die ersten, obwohl noch höchst fehler?
hasten Aiwrdnungen getroffen worden, die aber in

dem gegenwärtigen Zeitpunkt unmöglich umgearbeitet
werden können. Ueber Ergänzung, Vorsiz, Abmeh?
rung und einige ähnliche Orgamsationsgrundsätze der
richterlichen Gewalt, haben wir auch die nothwen?
digsien Verfügungen getroffen, um diesem Zweig der
Staatsverwaitung den sichern Gang, den er nöthig
hat, zu gewahren. Endlich ist auch in dieser Abthel?
lung unsrer Arbeiten dem obersten Gerichtshof eine
Organisation gegeben worden, die dem einstweiligen
Zustand d?r Cidil-Gcsezgebung Helveticas angemessen
ist, bei einer baldigen Umschaffung derselben aber,
mehrerer wichtiger Modifikationen bedarf.

Zwar sehen wir in dem Nerzeichniß Eurer zahl?
reich niedergelegten Commissionen, noch etwann 2a
derselben, welche mit ihren Aufträgen mehr und min?
der ganz in das Gebiet der Civil-Tesezgcbung ein?
schlagen, wovon aber mehrere wirklich den allgemei?
neu Commissionen über diesen Gegenstand untergcord?
net, oder besser noch mit denselben vereinigt werden
seilten; andere hingegen sind mit der Aufhebungsart
einzelner ungerechter oder lästiger, oder mit der jetzi?
gcu Ordnung der Dinge unverträglicher Gebrauche
beschäftigt, und sollten also zu Beschleunigung ihrer
Arbeit besonders aufgefodert ivcrden.

In die erste Klasse dieser Commisslonen, deren
Aufhebung die Commission Euch anrärh, um ihre
Gegenstände den Commissionen über Civil? Gesezbuch
und Civilprozcß zu übergeben, gehören folgende : i) Die
Commission über Sichcrstcllung der Güter der öffent?
lichen Beamten und Patrioten; Präsident Secre?
tan. 2) Die Commission über Erbfähigkeit der un-
ehlichen Kinder, unter dem gleichen Vorsitzer. 3) Com?
mission über Beibehaltung des Wittwenjahrs; Präsi?
dent Nu ce. 4) Commission über den höchsten Geld?
zins; Präsident Herzog v. Effingen. 5) Commis?
ston über Schuldeubecreibungen; Präsident Kühn.
6) Commission über die Notarien; Präsident Jo mini.
7) Commission über die Geld? Erpressungen der Ad?
vokaten ; Pro sident S ehlu m p f. 3) Commission über
den Civilricyter der Mitglieder der obersten Gewalten;
Präsident Des! 0 es.

In die zweite oder diejenige Klasse der mit Civil?
Gesezgebungsgcgenstänten beladencn Commissionen,
deren Auftrag wirklich einzelne und abgesonderte Be?
arbeitung ersodert, gehören folgende: 1) Commis?
sion über den politischen Zustand der Juden in Hel?
vetien; Präsident Herzog v. Eff. 2) Commission
über Aufhebung der Adelszcichen; Präsident Gapani.
3) Commission über das Blurzugrecht; Präsident Se?
cretan. 4) Commission über Verkeilung der Zunft?
guter; Präsident Esei)er. 5) Commission über Ver?
theilung der Gcmeindgüter; Präsident Schlump f.
6) Commission über die Antheil? Erlangung an den
Gcmeiudgiltern der Kinder der neu eingekauften Theil?
Haber an denselben; Präsident Escher. 7) Commis?
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sien üb»r Vttmchtiîg der Fesdalrechtsèitel; Präsiden«
Huder. z) Commission über die Güterverkaufe des
Klosters St. Gallen; Präsident Escher, y) Com-
mission über Beeinträchtigung des Privatcigenthums
durch die alten Regierungen; Präsident Carrard.
10) Commission über die Rechtmassigkeit der Staats-
Schulden der chcvorigen Regierungen; Präsident
Zimmermann. 11) Commission über Aufhebung
der Fideicommiffen; Präsident Secretan. 12) Com-
Mission über den Stadtftckel von Soloihurn; Präsi-
dent Carrard. iz) Commission über Revision der
Prozesse, bei Anlast der Nozischen Bittschrift; Präsi-
dent Koch. 74) Commission über die nähere Besiim-
mung der Amnestie über die ersten Tage des Mer;
1798; Präsident Kühn.

Noch finden sich unter den Commissionen, die bei
Anlaß einzelner Bittschriften niedergesezt wurden,
mehrere, die ebenfalls einigermaßen die Civil-Gcftz-
gebung angehen; allein, da dieselben meist nur Pri-
vatfalle betreffen, so wird Euch die Commission am
Ende ihres Berichts noch die wichtigsten derselben
vorlegen.

Die zweite Art von Sicherheit, die der Staat
dem einzelnen Bürger zu leisten schuldig ist, ist dieje-
nige, gegen gewaltsame Angriffe auf irgend einen
Theil seines persönlichen oder dinglichen Eigenthums.
Um dieser Pflicht des Staats gegen die Bürger zu
entsprechen, muß die Geftzgebung für alle Handivn-
gen, welche die Rechte der Bürger einzeln oder im
Ganzen kränken, Strafen bestimmen, welche von Be-
gehnug solch unrcchünäßiger.«Handlungen abschrecken,
und dein Beschädigten den erfoderlichen Schadenersaz
verschaffen: zugleich ober auch muß die Geftzgebung
die Formen der Beweise solcher Vergebungen bestim-
men, um die Unschuld vor ungerechter Strafe zu
sichern.

Da die helvetische Geftzgebung schon ein ganzes
vorhanden gewesenes Criminal-Geftzouch für die Re-
publik angenommen hat, so wagt die Commission
auch nicht, eine Bemerkung übe? die Grenzen zu ina-
cheu, welchen die Strafgesetze unterworfen seyn müs-
sen, wann sie gerecht und zwekmasiig ftyn sollen —
sie tsirft einen Bli'k auf die, bei der Resolut vn noch
vorhanden gewesen'» Folterkammern, m denen wel-
teichc oft die Unschuld unter den scheußlichsten Zuckun-
gen höllischer Schmerzen ächzte — sie wirft einen
Biik auf die, jeden Menschenfreund erschütternde,
hochnvthpeinliche Halsgerichtsordnung, und fient
si n über den wichtigen Schritt, den die helvetische
Geftzgebung durch das neue Crimina'-Grsezbuch be-

wirkrc, und weich.r viellcieht neue Schritte, die Hu-
manitot sowohl, als Recht zu foöerii schonen, her-
beifuhren kann.

Mit eben so gre-ffer Befriedigung wirft Eur«
Commission ihren Blit auf die Euch vorgelegten Grund-

Ideen einer Criminalprozeßform, in denen Humani-
tat und Psychologie mit emondec so kl lg gepaart
sind, daß Euch Eure Commission ihre Verwunderung
nicht bergen kann, daß Ihr das schönste Produkt,
welches Euch je noch vorgelegt wurde, und welches
zum Schuz der Unschuld und zur festesten Sicherung
der Freiheit des Bürgers vor jeder richterlicher Will-
kuhr so unentbehrlich nothwendig ist, vergessen zu
haben scheint. — Denkt, Bürger Gcftzgebcr, daß
überall der als Verbrecher angeklagte Bürger der
Willkühr uncrfàner Richter preist gegeben ist; denkt,
daß vielleicht hie und da Unschuldige in den Kerkern
der Republik wegen schlechten Prozeßformen schmach-
ren; denkt, daß nichts so sehr fähig seyn kann, Euch
den Segen der Nation zu verdienen, und Euren
Bemühungen ewiges Andenken zu verschaffen, als
wenn Ihr neben dem Schuz des Bürgers durch
scharfe Gesetze, die Unschuld jeder Gefahr entzieht,
durch Irrung oder Bosheit dem schreklichen Arm de«
strafenden Gerechtigkeit unterschoben zu werden: denkt
dieß, Bürger, und zaudert nicht meyr, das Gutach-
ten Kuhns, über Criminalprozeßform, zu behandeln!

Wohl sehen wir noch einige Commissionen vor-
Handen, die über Criminalgcftzgcbungs-Gegenstande
niedergesezt sind; kaum aber wagen wir, ihrer zu gt-
denken, um nicht die Aufmerksamkeit von jenem eben
berührten Hauptgegenstand zu entfernen. Diese Com-
Missionen sind: a) Commission über ein Strafgeftz
wider das Nichttragea der Cocarde; Präsident Gy-
sendörfer. 2) Commission über Wiedereinsetzung
in die Gemeindsbürgerrechte; Präsident Carrard.
z) Commission über Strafbestimmung gegen fehlbare
Beamte der Republik; Präsident Kühn. Vielleicht
verdient der Gegenstand dieser lcztern Commission,
besonders in den gegenwärtigen Zeitnmständen, Eurer
be'o .dern Aufmerksamkeit, und wir wagen es daher
vorzuschlagen von dieser Commission baldest ein Gut,
achten adZ'ifoderl?.

Die dritte Act von Sicherheit, die die Bürger
eines Staats von ihren angestellten öffentlichen Be-
amwn f der», ist die gegon feindliche Anfalle frem-
d.r Nationen. Es ist freilich traurig genug, daß
die Nati.no» der Erde, oder vielmehr ihre despotes
schen Herrscher jeder Art noch immer in dem Zustand
der wilden Thiere unter einander leben, — denn Natur-
zustand ist es nicht, wenn man ihn schon gewöhnlich
w zu nennen pflegt. Die Natur gab dem Menschen
Begriffe des Rccitts, die ihn vor dem Gedanken ei-
ries Mordes zuln-schaudern machen. Aber so lange
noch die Nationen sich durch Herrscher leiten lassen,
die in der Erweiterung ihres Gebiechs ihre Ruhm-
sucht be'r ediaen, die wegen Privathaß im Namen des
Vaterlandes ihre Nation aufinftn, um andere fried-
liche Nationen, wie e a Tiger eine Heerde Scha 'e an-
zufallen, die in der Beraubung nachbarlicher Nationen



sich und ihre niederträchtigen Günstlinge bereichern,
und des dadurch vergoßnen Blutes, des dadurch ver?
breiteten Elendes und Jammers nicht achtend sich
den schwelgenden Leidenschaften überlassen, wahrend
ibre Heere im Namen des Vaterlandes, vielleicht gar
im Namen der Menschheit würgen, und sich würgen
lassen. So lange diese Verhältniße noch statt haben,
müssen auch die friedfertigsten Nationen immer bereit
stehen, flch den Anfallen ihrer Nachbaren zuwi?
versetzen, und Tigenvuth mit Tigerwuth abzutrei?
ben! — Mit traurigem Hinblik auf die taufende uns

srer Mitbürger, die ungeachtet dieses Schutzes, den
sie von den obersten Gewalten der Republik zu fos
dem das Recht hatten, doch zum Raub fremder Nas
tionen geworden sind. Mir beklemmtem Herzen giebt
Euch Eure Commission Rechenschaft von dem was
die Gesetzgebung für diese Art Staatssicherung geleis
stet hat und was ihr an ihrer Stelle zu leisten übrig
bleibt. Schon ist es bald ein Jahr, daß die Errichs
tung der ersten helvetischen Legion gesetzlich bestimmt
wurde: die Folgen der Revolution erlaubten uns nicht
mehr stehende Trupptti zu errichten : sie war gebildet
an den Grenzen, als diese von Feinden angefallen
wurden; sie vertheidigte das neugebildete Vaterland —
sie fiel beweint vom Vaterland, und selbst von den

Feinden ihres Muthes wegen geehrt! — Die noch aus
dem alte» System vorhandenen helvetischen Truppen
die in fremden Kriegsdiensten standen, wurden durch
Eure Gesetze zu republikanische» Truppen umgemodelt.
Auch sie stritten würdig des Systems, für das sie

kämpften, und fielen als würdige Söhne der Freiheit.
Noch sind zwar in Spanien andere ähnliche helvetis
sehe Truppen, die noch nicht gehörig für die zweks

maßigste Vereidigung der neuen Republiken und
ihrer Verbündeten gebildet sind aber Ihr thatet was
hierüber Eure Pflicht war — das übrige gehört der

vollziehenden Gewalt. Noch sehen wir zwar eine Coms
mission niedcrgeftzt, für andere in fremden Diensten
stehende Helvcticr — aber diese verkauften ihr Blut
willkührlich ohne Beistimmung ihres Vaterlandes; sie

sind der Wirkung Eurer Gesetze entzogen, also keine

Staatsbürger, unnüz also ist jeder Zeitaufwand für
diese.

Für die Bildung der innern Vakerlandsvertheis
digung that die Gesetzgebung was sie unter jenen
Umstanden gänzlicher Entblößung — bei jener Volkss
siiminung vieler Gegenden Helveticas thun konnte:
ob durch frühere Maßregeln die Entblößung hätte

> gehindert, die Volksstimmung gebessert, die Umstän?
de geändert werden können — dieß, B. Repräs., zu
beurtheile», liegt ausser dem Auftrag Eurer Commis-
sion, hierüber werden Eure Nachkommen und die
Geschichte einst strenge urtheilen. Noch habt ihr aus-
ser den neusten Gegenständen, die der Militärcoms
Mission aufgetragen wurden, noch einige besondere

Commissionen, die in dieses Fach einschlagen,
und die ihr der Geringfügigkeit ihrer Arbeit wegen
zu baldmem Rapport aussodern solltet: nämlich die
Commission über die Ausreisser aus den Hilfstruppcn
unter Carrards Vorsiz, und dft über Postfteiheit
des Militärs unter Bourgeois Vorsiz.

Die vierte Art Sicherheit, oie die Staatsbürger
im Staat zu fodern, das Recht haben, ist, die ges
gen die Wirkungen der Natur auf ihr persönliches
oder dingliches Eigenthum: diese wird durch die alls
gemeine Landespolizey bewirkt. Hierüber kann Euch
Eure Commission von nichts anderm sprechen, als
von dem was zu thun ist — dann gethan habt Ihr
hierüber gar nichts, nicht einmal die erforderlichen
Commissionen mit diesen Gegenständen gehörig bcaufs
tragt. Die erste Abtheilung der Psiizey zoll Sichers
heit gegen Krankheiten bewirken: Noch haben wie
keine Commission mit der allgemeinen medicinischen
Polizei) beauftragt, dagegen haben wir eine über
Viehseuche unter Cartiers Vorsiz. Ungeachtet Auss
dehnung der Kräfte auf zu viele Gegenstande schädlich
ist, so ist doch auch Schlummern der Kräfte eben so
schädlich, daher räth die Commission, die in der Vers
sainmlung sich vorfindende Mitglieder, welche die
hierüber erfoderlichen Kenntnisse besitzen, in eine Coms
Mission über diesen Gegenstand zu vereinigen.

Mit der Sorge für Sicherheit gegen Uebers
schwemmungen, die in Helvetien besonders wichtig
ist, könnte die über Mühlen und Wasserbau unter
Escher s Vorsiz niedergesezte Commission beauftragt,
und zur Thätigkeit freundschaftlichst ermahnt werden.
Dagegen ist eine Commission über die freye Schiffarth
auf dem Zürchersee und der Linth niedergesezt, unter
Secretans Vorsiz, die aufgehoben, und ihr Ges
genstand der Handlungscommission füglichst übergeben
werden könnte.

Mit der Sorge für Sicherheit gegen wilde und
andere Raubthiere ist eine besondere Jagdcommission
unter Z im m ermann s Vorsiz beauftragt: freilich
war ihr erster Auftrag mehr staatswirrhschaftlich,
und daher war auch ihr erstes Gutachte» mehr auf
Beschützung der Jagd, als auf Sicherheit der Jagds
Produkten berechnet, daher wir darauf anzutragen
wagen, ihren Auftrag mehr in Rüksicht der Landes?
polizey umzuändern.

Besonders wichtig für einen Staat, der in den
ökonomischen Verhältnissen ist, in Venen sich Helve?
rien befindet, ist die'Sorge vor den Folgen der Uns
gewitter und des Mißwachs, die hauptsächlich in
Anlegung von Magazinen besteht — allein, um hiers
über arbeiten zu können, müßen wir erst friedlichere
Zeiten, und besonders Zeiten abwarten, in denen

nicht mehr, wie es feit iZ. Monden in Helvetien
der Fall ist, diejenigen ernten', welche nicht gesäet
haben: wir schlagen also hmüver Vertagung vor.



Doch finden wir eine Commission vorhanden die in
diesen Theil der Polizey einschlagen kann, welche für
Holzlieferungen an Brandbeschädigte aus den National-
walomigen unter Kuhns Vorsiz niedergesezt ist, deren
Gegenstand aber in dem jetzigen Zeitpunkt nicht sehr
dringend ist.

So sehr auch der gesellschaftliche Zustand dem
Menschen unentbehrlich ist, so veranlaßt er doch auch
viele Nachtheile gegen die der Bürger im Staat mit
Recht Sicherheit;u fodern hat.

Wann der Mensch unwissend aus den Händen
der wohlthätigen Natur trittet, so ist er doch bage-
gen frey von jedem Vorurtheil und jedem Aberglaube
in seinem Naturzustand — erst im gesellschaftlichen
Umgang bilden sich diese beiden schreklichen Geißeln
des Menschengeschlechts; nur in der Gesellschaft ent-
steht Glaube an Gespenster uno Hexerey — nur beim
gesellschaftlichen Menschen findet der Fanatiker reiche
Erndte!

Der Staat ist also Sicherheit gegen Vorurtheil
und Aberglaube, das ist, er ist jedem Bürger Auf-
klàrung schuldig. Wie sehr Aufklärung im republika-
nftchen Staat, wo jeder Bürger gleichen Rechtens
ist, unentbehrlich sey, und wie sehr nur da, wo
Aufklärung durchaus allgemein ist, reiner Republik«/
uism möglich sey, bedürfen wir Euch nicht vorzutra-
gen: — aber ungeachtet ihr alles dieses fühlt, werft
einen Blik auf Eure Arbeiten! — noch ist nichts für
Aufklärung gethau worden; denn, daß ihr Gesetze

machet, denen zufolge die moralischen Lehrer des
Volks bezahlt werden sollen, wahrend wir wissen,
daß sie gröstenrheils nicht bezahlt wurden, dieß wol-
len wir uns wahrlich nicht zum Verdienst rechnen. —
Treibt also die in dieses Fach einschlagende Commis-
sionen zur grösten Thätigkeit an. Diese Commissionen
sind: 7. Commission über allgemeinen öffentlichen Un-
terricht der Jugend: Präs. Zimmermann. 2. Com-
mission über die Vergehen der Preßfreiheit: Präs.
Kühn. Über die Wiederbesetzung der Pfründen sin-
den sich zwei Commissionen vor, die eine unter Kochs,
die andere unter Carmintrans Vorsiz: schmelzt
diese zusammen, und dehnt ihren Auftrag auf den
kirchlichen Unterricht überhaupt aus. 4. Commission
über den Kaiender: Präs. Escher. Die beiden übri-
gen Commissionen, welche noch hieher geordnet wer-
den können, nämlich, die über Anlegung eines bota-
Nischen Gartens in Luzern und die über Errichtung
eines Denkmals im Grütii, beide unter Secre tans
Vorsiz, rathen wir kurzweg aufzuheben.

Endlich bleibt noch die Sorge für Sicherheit vor
den geringern Nachtheilen des gesellschaftlichen Le-
bens, oder die Polizey im engern Verstände genom-
men, übrig. .Hierüber ist dem Staat zwar durch die
Organisiere,g der Munizipalitäken ein wichtiger Dienst
« der Aufstellung einer Autorität geleistet worden,
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welche die Polizey zum Theil zu besorgen hat: allein
noch haben wir keine Commission, die uns Poüzeygc-
setze entwerfen soll: noch hat uns die Commission
über Gewerbspolizey unter Su ter s Vorsiz keine zu
Gesetzen erwachsene Vorschläge gemacht. Dagegen
haben wir eine Commission über Bierbrauerei) unter
Wyders Vorsiz, die wahrlich ein Beweis ist, wie
planlos unsere Commissionen niedergesezt wurden, und
deren Auflösung wir ohne weiters anrathcn, so wie
auch die Auflösung der Commission über Hausircr un-
ter Broyés Vorsiz, indem das Direktorinin hierüber
hinlängliche Verordnungen ergehen ließ.

Neben diesen Z verschiedenen Arten von Sicher-
heitsleistungen, die die Gesezgebung durch Gesetze zu
organlsiren die Pflicht hat, liegt hier nun auch ob,
die Mittel gesezlich zu bestimmen, welche die vollzie-
hende Gewalt zu benutzen hat, um die Gesetze in
Ausübung zu bringen: diese Mittel theilen sich in zwei
Hailptzweige ab: In Organisation der Staatsbeam,
ten, und in die öffentliche Oekonomie.

Für Organisation der Staatsbedftnung über-
Haupt, ist durch unsre Gesetze schon ziemlich gesorgt
worden, doch finden wir noch viele Commissionen
vorhanden, die in dieses Fach einschlagen, und derew
Gegenstande mehr und minder dringend sind, nämlichst
1. Commission über die Eintheilung Helvetiens; Prä-
sident: Hâm m eler. 2. Commission über Anordnung
der Arbeiten der Gesezgebung; Präsid. Kühn. 3.
Commission über Bestimmung der Rechte und Pflichten
aller öffentlichen Gewalten; Präsid. H über. 4. Com-
mission über Erneuerung der öffentlichen Gewalten;
Präsid. Zimmermann. S. Commission über Be-
soldung der Kanzleien; Präsid. Kühn. 6. Commission
über die Zahl und Besoldung der Agenten; Prasid.
Esch er. 7. Commission über Ergänzung der Ver-
waltungskammern; Präsid. Herzog v. Eff. 8. Com,
mission über die Art der ausserordentlichen Zusammen-
becnfung der gesezgebenden Räthe; Präsid. Nüce.
y. Commissien über die Art des Abzugs des Gehalts
für Abwesenheit; Präsid. Hämmeler. 10. ueber
den wichtigen und immer noch vernachläßigten Ge-
genstand, der Bekanntmachung der Gesetze, sind s
Commissionen vorhanden, die eine unter'Kuhns,
die andere unter Nnce's Vorsitz; wir rathen an,
sie zu vereinige», und zur Beschleunigung ihrer Ar-
beit aufzufodern: li. Commission über den Bürger-
eid der Geistliche«; Präsid. Egg v. Ellik. 12. Com-
mission über den Ursulinerbau in Luzern; und 13.
Commission über die öffentlichen Gebäude in Luzern;
beide unter Zimmermanns Vorsitz. Diesen beiden
Commissionen rathen wir einstweilen Vertagung ihrer
Arbeiten an. 14. Commission über Wegschaffn»?
after Grenzsteine ; Präsident Herzog v. Eff. 15.
Commission über Förmlichkeit der Bittschriften; Prasid.
Herzog v. Eff.



Ungeachtet es in Rükflcht auf die öffentliche Oeko-
Nemie oder das Finanzwesen, im allgemeinen betrach-
<et, nicht an Gesetzen fehlt, welche Auflagen fodern
und ihre Beziehungsart bestimmen, so ist doch hierin
der Gesezgebung noch ein weites Feld für ihre Ar-
beiten offen; mögen dieselben nach und nach mit
derjenigen systematischen Planmäßigkeit, und derje-
nigen Entfernung von allem Lokalgeist und Privatin-
treffe bearbeitet werden, die das Wohl des Ganzen,
in Rükflcht dieses so wichtigen Gegenstandes erfo-
tert! — Die über diesen Gegenstand noch vorhandne
Commissionen sind folgende: i. Commission über
Verkauf, Verpachtung und Verwaltung der National-
Hüter; Präsid. Billeter. 2. Commission über Na-
»ionalwaldungen; Pràsid. Nàce. z. Commission über
den Bergbau; Pràsid. Escher. 4. Commission über
das Haudlungswesen; Prasid. Carrard. 5. Com-
mission über die Hecrsteaffen; Pràsid. Haas. 6.
Cvmmisston über die Gotthardsstraffe; Präsid. Pol-
legrini. 7. Commission über den Abzug gegen äus-
sere Staaten; Pràsid. Egg v. Ryk. 8. Commission
über den Betrug im Postwesen; Pràsid. Gysendôr
fer. y. Commission über die Abgaben von Jahr- und
Wochenmartten; Pràsid. Koch. 10. Commission über
Besoldungen; Pràsid. Hub er. 11. Commission über
Postftciheit der öffentlichen Beamten; Pràsid. Hub er.
12. Commission über Aufhebung des ttmgelds. Prssid.
Aimmermann. iz. Commission über Güterverlanf
eines Klosters in Bellinzona; Pràsid. M area c ci.

Besonders in dieser lezten Abtheilung der Arbeiten
der Gesezgebung ist die Art fühlbar, wie bisher unsre
Commissionen ernennt und beauftragt wurden — denn
System ist keines vorhanden; und wenn nicht auf
einmal alle diese Commissionen nach einem bestimmten
Plan umaeschmolzen werden, so wird mich kein Plan
in ihre Arbeiten hineingebracht werden können; da
Eure Commission aber nicht wagt Vorschlüge zu
machen, die so tief in die bisherigen Arbeiten hinein-
greifen, wann sie nicht bestimmt dazu aufgcfodcrt
wird, so beschrankt sie sich nur darauf, die unent-
^ehrlichsten Palliatioverbefferungen hierüber vorzuschlm
gen. Würde von der schon seit mehr als einem Jahr
unter Kuhns Vorsitz niedergesezten Commission über
?!no»dnung der Arb«'ten der Gesezgebung ein baldiges
"Gutachten gefedert, so könnte dadurch vielleicht die
Wirksamkeit der Versammlung auf einmal erleichtert
und also auch ausgedehnt werden; eben so waren die
Commissionen über Bekanntmachung der Gesetze, und
über die Förmlichkeit der Bittschriften, zu Beschleuni-
rung ihrer Arbeiten aufznfvdern. In Ruksicht d r
Staatsölonomie, ist die Commission über Verkauf oder
-Besorgung der Nationalgütcr, ko wie diejenige über
die Nationalwakdnnaen und über den Handel, gleich
wichtig u-d ihre Arbeit.'» drinaend. Vor allem an-
hexn aus aber driugeud ist der Gegenstand der Com-

mij?on über Erneuerung der öffentlichen Gewalten;
dagegen können füglich die Commissionen über die
Grenzsteine, über die Gotthardsstraffe, nrbst den schon
oben als solche benannten aufgehoben werden.

Noch finden sich 2z Commissionen vorhanden,
die über einzelne eingeganqne Bittschriften niedergesezt
wurden, und die größtenthcls nur Persönlichkeiten be-
treffen; da aber die allgemeinen Angelegenheiten vor
jedem Individuellen den Vorzug haben sollen, so ver-
schiebt die Commission einstweilen noch ihr Gutachten
über den mehr und mindern Vorzug, der den Arb-iten
der sder dieser Commission gegeben werden soll, und
behalt sich vor, hierüber ein besonderes Gutachten
vorzulegen.

DieK VB. Repräsentanten, find die Resultate
der Untersuchungen, die Ihr Eurer Commissien auft
trüget; wann Sie uns einerseits wegen den vielen
Luken niederschlagen, welche wir überall in dem all-
gemeinen Gegenstand unsrer Arbeitsamkeit finden, so

gestehen wir anderseits aufrichtig, daß wir noch mehr
Planmäßigkeit und mehr schon bearbeitete Gegen--
stünde vorfinden, als wir erwarteten, und also bil-
l.gcr Weise von uns gefodcrt werden kann; denn wenn
man bedenkt, daß wir alle ohne Vorberei nng zu dem
wichtigen Geschäft der Gesezgebung berufen wurden,
baß wir beinahe unter bestandigen Zukungen der Re-
publik, die noch Folge von der Revolution waren,
arbeiten mußten, und daß wir gleich anfangs unsrer
Beamtung den wichtigen Fehler begiengen, unsre Thu-
tigkeit nur durch die Umstände auf den oder diesen
Gegenstand lenken zu lassen, statt nach einem allge-
meinen System zu handien; wann man dieses mit
den Schw.erigkciten unfter Arbeit selbst und mit den
Lokalumstanden vergleicht, so kaun das Urtheil über
das was im Ganzen geleistet wurde, nicht sehr un-
günstig seyn ; aber jezt ist es Zeit, das versäumte nach-
zuholcn; jezt ist es dringend, planmäßig zu Werke zu
gehen, und besonders auch, ungeachtet" der ungünsti-
gen Umstände, immerfort gleich thätig zu bleiben,
und sich durch keine Art von Mulhlosigkcit von UN-
srer Pflichterfüllung <.bsch rettn zu lassen; wir sind
uns selbst, und abe unsre Kräfte dee R p 'blik schul--
dig; d.rch die gegenwärtigen augcnb'.ikiichen Fort-
schritte der Feinde der Republik, soll die tbatigf
Serge fur d e Erhaltung und Besorgung derselben
bei jedem ächten Repubükaner sich verdoppeln; laßt
uns also allen unsern Mitbürgern durch unsre ange-
strengtcre Thätigkeit das Beispiel geben, daß unttr
Glaube an die Republik nicht wa fft, daß unfte
Sorgfalt für dieselbe sich nicht vermindert, und daß,
so lange noch eine Ecke von derselben vorhanden ?st,

wir treu unsrer Wicht, mit acht repubiikam'schem
Muthe und Entschlossenheit uns ihrem Diensie widmen
werden.

Ais Schlußfolge aus dieser vorgelegten allgemein



«en Uebersicht der vorhandnen Commissionen, schlagt
die CcmniMon folgenden Beschluß vor:

1. Folgende Commissionen sollen aufgehoben
werden: ». Ueber Sicherheit der Güter der offene-
lichen Beamten und Patrioten. l>. Ueber den Civil-
richt« der Mitglieder der obersten Authoritäten. c.
Ueber Erbfähigkeit der unehlichen Kinder. <>. Ueber
den Rechtstrieb, o. Ueber den höchsten Geldzins,
t. Ueber das Wittwenjahr. g. Ueber Notarien. I>.

Ueber Advokaten Gelderpressunacn. i. Ueber fremde
nicht anerkannte Kriegsdienste, b. Ueber Echiffarth
auf dem Zurichsee. l. Ueber Hausirer. m. Ueber
Bierbrauerei, n. ueber den botanischen Garten in
Luzern. c>. Ueber das Denkmal im Grütli. p. Ueber
die Gotthardsstrasse. <z» Ueber Grenzsteine, r. Ueber
die Bauten in Luzern.

2. Folgende Commissionen scllen zur Veschleuni-
znng ihrer Arbeiten bestimmt aufgefodert werden:
». Ueber das Civilgesezbuch. Ueber den ôffent-
lichen Unterricht, c. Ueber Bekanntmachung der Gc-
setze, ci. Ueber Förmlichkeit der Bittschriften, e.
Ueber Anordnung der Arbeiten der Gesezgcbung. l.
Ueber Erneuerung der Authoritäten. tz'. lieber Na-
tivnalwa düngen. l>. Ueber Gewerbspolizei. i. Ueber
Betrug jm Postwesen. Ic. ueber Ausreisser aus den
Hulsstruppen. l. ueber Poflfreihcit des Militärs,
iv. Ueber Vergehen der Preßfrciheit.

z. Neue Commissionen sollen ernennt werden: ».
Ueber Medicinalpolizei. b. Ueber allgemeine Pelizei-
gesetzt.

Secretan fodert schriftliche llebersetzung dieses

philosophische» Gutachtens, vor seiner Jnberathung-
Ziehung. Dieser Antrag wird augenominen.

Das Direktorium übersendet folgende Vothschaft,
welche beklaischt wird:

AuSzust aus einem Schreiben des Vollzie-
hungedirektoriums der fränkischen Republik
v?m -y. Prairial 7., s?. Iun.) an das
helvetische VoUziehunMirettorittM.

Das Schreiben, das Sie den 2. Iun. an das
Vollziehiingsdirektoriuni der fränkischen Republik ge-
sandt haben, giebt ihm die schàzbarsten Zusichcrungen
Ihres Zutrauens und einer unbegrenzten Anhänglich-
keit an die Sache der Freiheit; es findet sich gar
nicht befremdet, daß die gemeinschaftlichen Feinde
beider Republiken Unruhen zu verbreiten, und durch
Ranke aller Art, schwache Genn^her irre zu führen,
versuchen. Verläumdung war von jeher ihre Lieb-
lingswaffe. Sie schonen weder der Regierungen.
noch der Einzelnen, und es ist genug, ihren Haß
ganz und gar auf sich zu laden, wenn man in ihren
freiheiksmorderische« Gesinnungen mit ihnen nicht
übereinstimmt.

Glauben Sie, Bürger Direktoren, daß die sr'.n-
kische Regierung alle Kräfte der Nation anwenden
und entwickeln wird, um sich den fernern Fortschritt
ten des Feindes in Helvetien zu widersetzen. Ist das
Interesse beider Republiken nicht eben dasselbe? Ist
ihr Schiksal nicht innigst verbunden? Nein! niemals
wird die Franken - Republik sich von der helvetischen
trennen, und die gemeinsamen Anstrengungen leider
Völker werden über alle Feinde, die sie haben kön-
neu, triumphiren.

Das Vollziehungsdirektorinm schreibt an den Ge-
neral Massena, und tragt ihm ausdruklich auf, die
Militarspcrsonen seiner Armee, welche verräthcrische
Gerüchte auszustreuen, und Zweifel über die Absich-
ten des Direktoriums, in Betreff Helvetiens, sich zu
verbreiten bestreben, oder diejenigen, deren Betragen
mit der Achtung, die man einem großmüthigen Volke
und treuen Allurten schu dig ist, nicht zusammen-
stimmt, in Verhaft nehmen, und bestrafen zu lassen..

Es ist kein Friede möglich, ohne vollkommene
Beibehaltung (lnàiwn imögc»!) der allürten Re-
pnbliken, besonders der helvetischen. Dieß sind die
Gesinnungen des Direktoriums; sie bleiben unverän--
derlich, und stehen in genauem Zusammenhange mit
allem dem, was in Frankreich Republikanisches existirt.

Der Präsident des vollziehenden DirektorimnS,
Unterzeichnet: Merlin.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Unterzeichnet: kagarde.

Schlumpffodcrt Mittheilung an den Senat, und
Bekanntmachung dieser frohen Boihschaft. Escher
sagt: das Direktorium hat uns einen Auszug auS
einem Brief des fränkischen Direktoriums mitgetheilt,
wir wissen nicht, in wie weit derselbe offiziel bekannt
gemacht werden kann; ich fodere also Einladung ans
Direktorium, diese Nachricht wo möglich allgemein
bekannt zu machen. Dieser lezte Antrag wird ange-
nsînmen.

Anbei werth, im Namen einer Commission,
legt folgendes Gutachten vor, über welches Dring-
lichkeit erklärt, und das §§weise in Berathung geuoin-
inen wird:

A» den Senat.
In Berathung über die Art nnd Weise, wie die

bevorstehende Wahl eines neuen Mitglieds des Voll-
ziehlmgsdlrektorinms vorgenommen werden soll;

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

K 1. Der grosse Rath theilt die von dem Voll-
zichungsdirektorium erhaltene Anzeige, in Betreff deck

durch das Lews herausgeivnuneve» Direktors, auf



der Stelle dem Senat mit, und ladet zugleich den-
selben ein, zufolg des 74. § der Constitution, die
Hälfte seiner Mitglieder von der Wahl, die darauf
folgen soll, durch das Loos auszuschliessen, welches
«uch der grosse Rath eben so in seiner Mitte vor-
Nehmen wird.

2. Das Loos geschieht vermittelst metallenen,
gleich grossen, ungefähr einen halben Zoll im Durch-
Messer haltenden Kugeln, von welchen die eine Hälfte
gelb, und die andere Hälfte weiß sind; die meisten
Kugeln schließen von der Wahl aus.

z. Diese Kugeln müssen alle von gleicher Schwere
seyn, und sollen zum Beweis davon, in Gegenwart
der Präsidenten und Sekretärs beider Räthe, mit
der gleichen Waage und dem gleichen Gewicht jede
besonders abgewogen werden. Jedem Mitglied der
beiden Räthen ist der Zutritt dabei gestattet, und da-
her soll den Rathen Zeit und Ort angezeigt werden,
wo dieses vorgenommen wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ministerium der Justiz und
P 0 l i z c y.

'Cimilarschreibeu über die Vollziànq der
Gesetze und Beschlüsse, über die Passeports
und Dorswachten,

Der Minister der Justiz und Polizei der
einen und unheilbaren helv. Republik, au
alle RegierunMatthalter.

Bern den sz. Juni i?yy.,
BB. Regierungsstatthalter:

Als ich Euch den Beschluß des Vollziehungsdi-
-rektoriums vom Z. May über die Paßepons im In-
nern Helvetiens, und die in den Gemeinden zu errichten-
den Pclizeywachen übersandte, foderte ich Euch zu
gleicher Zeit einen Bericht über die Mittel ab, welche
Ihr zu dessen Ausführung genommen habt, welchen
ich bis jezt noch nicht erhalten habe. Nun aber ver-
nehme ich von Reisenden und andern Bürgern aus
-verschiedenen Gegenden der Schweiz, daß dieser Ge-
genstand überhaupt mit vieler Nachläßigkeit besorgt
wird. Mehrere derselben durchreisten sogar verschie-
tene Kantone, ohne daß die Vorweisung ihre? Pässe
»erlangt oder ein Vi-a auf sie gesezt worden wäre.

Ich kann bei dieser Nichwollz-eknng der Gesetze
und Beschlüsse nicht gleichgültig bleibe. Es giebt
insonderheit deren,, welche, da sie auf die Bedürfniß«
der gegenwärtigen Ieitumstand« berechnet sind, zur
Handhabung der össeittiichen Ruhe und Sichechett,
und zur Beobachtung der fremden und m: landsschen
Lande und MchejmgtsK. nnut-wrbrochen

ihre Kräfte anstrengen, um die Republik mit unser«
Vaterlande zu zernichten, von großer Wichtigkeit seyn
müßen.

Der gegenwärtige Zeitpunkt bedarf fürwahr de»

Anstrengung aller unsrer Kräfte, und ich ermähne Euch
daher, BB. Regierungsstatthalter, Eure Wachsamkeit
in Verhältniß der Gefahr, die uns umgiebt, zu ver--
mehren.

Ich beauftrage Euch demnach mir in Zelt von 5
Tagen Euern Bericht über die Vollziehung der Gese-
tze und Beschlüsse zu geben, welche sich auf die Passes

ports beziehen, und mir die Maßnahmen anzuzeigen,
die Ihr zur Aufstellung der vorgeschriebenen Gemeind-
wachen ergriffen habt.

Jr werdet mir auch zu gleicher Zeit Euern Vor-
schlag über alle diejenigen Maßnahmen eingeben,
welche Ihr schiklich findet, um den Zwek, welchen
die Regierung beabsichtek, desto sicherer zu erreichen,
damit nichts versäumt werde, was ihren Absichten
entsprechen, und zum Heil des Vaterlandes beitragen
kann.

Republikanischer Gruß!
Der Minister der Justiz und Polizei,

F. B. Meyer.
Dem Original gleichlautend;

Der Secretär des Jnstiz - und Polizeyministecs,
Z e e r l e d è r.

E d i k t a! c i t a t i 0 n.

In Folge distriktsrichterlicher Weisung und mit
Bewilligung des B. Präsidenten Zahln zu Fruligen,
laßt Margaretha Wäfler gebohrne Zürcherinn, ihrem
vor einem Jahr in der Feldschlacht auf dem Tcssm,
berg verlohren gegangenen Ehemann, Christian Waft
ler von ermeldtem Frutigen, von nun an, «ine pe<-

remtorische Zeit von ig -Wochen und 4 Tagen avbe-
räumen, «m sich an einem der wöchentlichen Gerichts-
tagen, die auf alle Donnerstage jeder Woche eint ft
fen, vor'gedachtem Distriktsgericht in Frntigc, m
obern Lanbhaus persönlich zu stellen, oder allftuiK
von seinem Daseyn sichere Nachricht emzuftc.hcn..
Erscheint er an keinem dieser ihme anberaumten Rechts-
tage, und bleibt unemdekt, so werd der ermeidten
Wittwe Easier (wann anders kekize begründeten Op>
Positionen einlangen) in ihrem Begehren, sich ander-
wärtig verehlichen zu können, entsprochen werden.
Zu diesem Ende wird jedermann ersucht, d c diese

Dlätrer lese» oder sehen, und je von dem ÄerUhrnen.
etwas wissen oder vernehmen würden, demsàl» sou
ches kund zu thun.

Geben in Frutigen, den 1. Apn 17??.

Joh. Zahler, Gerichtschreiier.


	Gesezgebung

